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Der seelsorgerlıche Dienst
der 1SCHNOTe den Pfarrerinnen
und Pfarrern‘

Lhese Aufgabe möchte ich mıt WEe1 kurzen Beschreibungen skIı771eren und
damıt £UT LDhskussion ANTCSCH.

Wenn 1ne Pfarrerin/ein Pfarrer MIr 7U 1enstgespräc. kommt Oder
eladen Ist, 1st meılıne UÜbung, Begınn dieses Gespräches deut-
ıch machen, dass ich dem miıich Besuchenden keine seelsorgerliıche Ver-
schwıiegenheiıt, geschweige denn das Beichtgeheimnıis, versprechen ann und
darf, zumal meı1ıne Aufgabe ıhm gegenüber ZUETST einmal dıe des unmıiıttel-
baren Oder miıttelbaren Vorgesetzten Ist, der darauf achten hat, dass dıe
Erfordernisse des geistlichen Amltes VON ıhm In AD SCIHHESSCHEI Welse AUSSC-
hrt werden.

NIie elasse ich 1mM TOTIINeN OÖOlcher Gespräche be1 diesem tormalen
H1inwels, sondern betone dass dieser Einschränkungen Oder 'OTLZ
di1eser Verhältnisbestummungen für e1in espräc. zwıischen e1ner arrerın.
einem Pfarrer und seiInem Kegionalbischo: ennoch dieses espräc. SEeISOT-
gerlıche Qualıtäten en könne, die ich miıich emuühen suche Urc
sorgfältiges /Zuhören und klares ıngehen auf dıe £UT Sprache kommenden
S1ıtuationen.

Ich mache die Erfahrung, dass diese Klärung des esprächsganges In den
me1lsten Fällen Ifnend IsSt und £UT Bereılitschaft des (Gesprächspartners führt,
siıch unverstellt und unverkrampft In den Austausch begeben Wo ich
dere ıfahrungen mache, €1i ich nıcht 1IUT darunter, sondern mnnge d1ese
ıfahrungen dann auch 1mM espräc mıt Schwestern und Brüdern AUS der
Kırchenleitung 7U Austausch und 7U Bedenken

Vortrag, gehalten 2011 In Seevetal 1m ahmen der Theologıschen Jage des
artın-1L . uther-Bundes ZU] ema „LJas evangelısch-lutherische Bıschofsamt
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Der seelsorgerliche Dienst 
der Bischöfe an den Pfarrerinnen 
und Pfarrern1

Diese Aufgabe möchte ich mit zwei kurzen Beschreibungen skizzieren und 
damit zur Diskussion anregen.

Wenn eine Pfarrerin/ein Pfarrer zu mir zum Dienstgespräch kommt oder 
geladen ist, ist es meine stete Übung, am Beginn dieses Gespräches deut-
lich zu machen, dass ich dem mich Besuchenden keine seelsorgerliche Ver-
schwiegenheit, geschweige denn das Beichtgeheimnis, versprechen kann und 
darf, zumal meine Aufgabe ihm gegenüber zuerst einmal die des unmittel-
baren oder mittelbaren Vorgesetzten ist, der darauf zu achten hat, dass die 
Erfordernisse des geistlichen Amtes von ihm in angemessener Weise ausge-
führt werden.

Nie belasse ich es im Eröffnen solcher Gespräche bei diesem formalen 
Hinweis, sondern betone stets, dass trotz dieser Einschränkungen oder trotz 
dieser Verhältnisbestimmungen für ein Gespräch zwischen einer Pfarrerin/ 
einem Pfarrer und seinem Regionalbischof dennoch dieses Gespräch seelsor-
gerliche Qualitäten haben könne, um die ich mich zu bemühen suche durch 
sorgfältiges Zuhören und klares Eingehen auf die zur Sprache kommenden 
Situationen.

Ich mache die Erfahrung, dass diese Klärung des Gesprächsganges in den 
meisten Fällen öffnend ist und zur Bereitschaft des Gesprächspartners führt, 
sich unverstellt und unverkrampft in den Austausch zu begeben. Wo ich an-
dere Erfahrungen mache, leide ich nicht nur darunter, sondern bringe diese 
Erfahrungen dann auch im Gespräch mit Schwestern und Brüdern aus der 
Kirchenleitung zum Austausch und zum Bedenken.

1 Vortrag, gehalten am 25. 1. 2011 in Seevetal im Rahmen der Theologischen Tage des 
Martin-Luther-Bundes zum Thema „Das evangelisch-lutherische Bischofsamt“.
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Fın zweıtes e1spie für den seelsorgerlichen Lhenst der 1SCHOTEe den
Pfarrerinnen und Pfarrern 1st dıe regelmäßige Aufgabe der Verkündigung. Ich
erlehe Pfarrerinnen und arrer, WENNn ich ihnen In dıe (jemeılnde komme
und dort Verkündigungsdienst habe, als csechr aufmerksame Zuhörerinnen und
Zuhörer, dıe siıch VON der Predigt des 1E Besuchenden etfliches erwarten und
auch ungeduldıg werden können, WENNn 11A0 dieser Aufgabe 1IUT mi1t halbem
Herzen nachkommt.

e1 geht nıcht darum, In der Predigt die genNannten großen 1 hemen
kırchenleitenden andelns In den ntliıchen Kontextf hıneln transportie-
ICI, sondern darum, dıe ufgaben des ge1istlıchen Amtes VOT (Jrt durch d1-
rekten Zuspruch die Pfarrerinnen und arrer, aber auch Urc deren are
Betonung gegenüber der (je meınde unterstutzen und bestätigen.

Erfahrungen des bischöflichen Diıenstes In eıner Region
NSe1it DIL. 2004 bın ich Regionalbıscho 1mM IırchenKrTEeIS Kegensburg, dem
mıt mehr als 74 0080 Quadratkılometern HNächengrößten der sechs Dayer1-
schen Kırchenkreise. Als ıtglıe der Kırchenleitung der E, vangelısch-
1 utherischen Kırche In Bayern übe ich damıt In einem Gebiet, das VON

Neumarkt hıs Passau und VON elden hıs Ingolstadt reicht, bıschöfliche
Funktionen AUS ema. UNSCICT Kırchenverfassung bın ich unmıiıttelbarer
Dienstvorgesetzter für die TICUN Dekanınnen und Dekane des Kırchenkreises.
Früher hieß e1in Kegionalbıscho. In Bayern „Kreisdekan’, doch gerade 1mM
Öökumenıischen Gegenüber römIıisch-katholischen 1IrC wurde UNSCICT

Kırchenleitung wichtig, dıe bıschöfliche Funktion In der Amtsbezeichnung
7U Ausdruck bringen
e Kechtsstellung und ufgaben eINESs herkırchenrats 1mM I1ırchNhenNKrTEIS

werden In UNSCICT Kırchenverfassung In Art 64 W1IE OL£ beschrieben tund-
sätzlıch 1sSt der Kegionalbıscho. In en (jeg meınden des Kırchenkreises be-
rechtigt Z£ZUT Öffenthchen Wortverkündigung und Z£ZUT Sakramentsverwaltung,
wobhel auch 1ne teste Predigtstätte hat das IsSt In melınem Fall dıe Dre1-
einıgkeıitskırche In KRegensburg. S1ieben Aufgabenbereiche werden deMNnıiert:

1) Der Keglonalbischo: achtet arauf, dass das Wort (jottes Cchrıft- und
bekenntnisgemäß verkündıgt WIT| und die Sakramente recht verwaltet
werden.

2) Er hrt das espräc mi1t den (GGemeıinden, den Pfarrern und Pfarrerinnen
und anderen kırchlichen Mıtarbeıtern: berät, TOStTeT und mahnt 1E C
schwısterlich.
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Ein zweites Beispiel für den seelsorgerlichen Dienst der Bischöfe an den 
Pfarrerinnen und Pfarrern ist die regelmäßige Aufgabe der Verkündigung. Ich 
erlebe Pfarrerinnen und Pfarrer, wenn ich zu ihnen in die Gemeinde komme 
und dort Verkündigungsdienst habe, als sehr aufmerksame Zuhörerinnen und 
Zuhörer, die sich von der Predigt des sie Besuchenden etliches erwarten und 
auch ungeduldig werden können, wenn man dieser Aufgabe nur mit halbem 
Herzen nachkommt.

Dabei geht es nicht darum, in der Predigt die so genannten großen Themen 
kirchenleitenden Handelns in den örtlichen Kontext hinein zu transportie-
ren, sondern darum, die Aufgaben des geistlichen Amtes vor Ort durch di-
rekten Zuspruch an die Pfarrerinnen und Pfarrer, aber auch durch deren klare 
Betonung gegenüber der Gemeinde zu unterstützen und zu bestätigen.

Erfahrungen des bischöfl ichen Dienstes in einer Region

Seit April 2004 bin ich Regionalbischof im Kirchenkreis Regensburg, dem 
mit mehr als 24 000 Quadratkilometern fl ächengrößten der sechs bayeri-
schen Kirchenkreise. Als Mitglied der Kirchenleitung der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern übe ich damit in einem Gebiet, das von 
Neumarkt bis Passau und von Weiden bis Ingolstadt reicht, bischöfl iche 
Funktionen aus. Gemäß unserer Kirchenverfassung bin ich unmittelbarer 
Dienstvorgesetzter für die neun Dekaninnen und Dekane des Kir chenkreises. 
Früher hieß ein Regionalbischof in Bayern „Kreisdekan“, doch gerade im 
ökumenischen Gegenüber zur römisch-katholischen Kirche wurde es unserer 
Kir chenleitung wichtig, die bischöfl iche Funktion in der Amtsbezeichnung 
zum Aus druck zu bringen.

Die Rechtsstellung und Aufgaben eines Oberkirchenrats im Kirchenkreis 
werden in unserer Kirchenverfassung in Art. 64 wie folgt beschrieben: Grund-
sätzlich ist der Regionalbischof in allen Gemeinden des Kirchenkreises be-
rechtigt zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung, 
wobei er auch eine feste Pre digtstätte hat – das ist in meinem Fall die Drei-
einigkeitskirche in Regensburg. Sieben Aufgabenbereiche werden defi niert:

1) Der Regionalbischof achtet darauf, dass das Wort Gottes schrift- und 
bekennt nisgemäß verkündigt wird und die Sakramente recht verwaltet 
werden.

2) Er führt das Gespräch mit den Gemeinden, den Pfarrern und Pfarrerinnen 
und anderen kirchlichen Mitarbeitern; er berät, tröstet und mahnt sie ge-
schwisterlich.
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Er OÖrdert die G(emennschaft und /Zusammenarbeiıt unfer den GGemeı1inden,
Einrichtungen und Dhensten.

4) Er vertritt die E, vangelısch-Lutherische Kırche In Bayern In der Offent-
1C  el

5) Er dıe Dekane und Dekanınnen In iıhr Amt e1n, tauscht mi1t 1ıh-
TICTH ıfahrungen AUS und berät mi1t iıhnen über gemeinsame ufgaben
Dekanekonferenzen 5 — —.

6) Er vollzıieht ()rdiınationen und Visıtationen 1mM I1ırchenKrTEIS
/) Er hat das SC Einweihungen vorzunehmen.

Lheses Aufgabenspektrum sehe ich grundsätzlıch auf dem Hıntergrund VON

28, dem Artıkel über dıe bıschöfliche (ijewalt Das Hauptanlıegen dieses
Bekenntnis-AÄArtikels damals 1mM = 530 die Unterscheidung VON

welthicher und ge1istlicher (iewalt und 1sSt In diesem Sinne aum aktuell; ich
möchte In diesem Zusammenhang allentalls auf meılıne bıschöfliche Aufgabe
der Vertretung UNSCICT Landeskırche In der Öffentlichkeit hinwe1lsen. Im Sp1-
rntuellen Kern INg Melanchthon als dem eigentlichen Verfasser und
auch In diesem etzten Artıkel des Augsburger Bekenntnisses die rechte
Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung selhst €1l sollen unbeeıln-
trächtigt 7U Zuge kommen können, und dem hat das bıschöfliche Amt dA1en-
ıch SeIN. Handelrt sıch doch wertvolle (jüter W1IE dıe abe des
eiılıgen (Jelstes und das eschen der ewıgen Gerechtigkeit für den Men-
schen 5 — —.

Um diese himmlıschen (jüter schützen, oblıegt dem Bıschofsamt
laut 28, über dıe TE urteijlen und ırlehre verwerfen, Ja gegebe-
nenTalls (ijottlose AUS der (je meınde auszuschließen. Bekanntlıc wırd VOoO

Wächteramt heutzutage 1IUT noch selten eDTauc emacht. hber gehört
tatsächlıc den I1CANTeEN des bıschöfliıchen Amtes, und dıe efahr besteht,
dass seINe Vernachlässigung für dıe E vangelıumsverkündigung chaden be-
deutet, we1l chaden zulässt. Fın e1sple für meın Eingreifen In di1eser
Hınsıcht VOT ein1ıger e1t eın Vortrag des Benediktiner-Paters und /Zen-
Meısters ıllıgıs äger 1mM ahmen einer Veranstaltung des E, vangelıschen
Bıldungswerks In Kegensburg. erüg habe ich damals In eiInem TIE dıe
Verantwortlichen, dass nach dem inhaltlıch problematıschen Vortrag nıcht
einmal 1ne Möglıchkeıit Z£ZUT Aussprache eingeräumt worden W Al. Ich enke,
dass gerade In UNSCICT e1t des relıg1ösen Pluraliısmus das bıschöfliche Wäch-
Teramıt 1ne wichtige Aufgabe hat ESs gecht e1 keiINneSWESS unzeıitgemäße
Autorıtätsausübung, sondern die ahrehmung der hnotwendigen Sp1r1-
tuellen Verantwortung der 1IrC und i1hrem Herrn selhest gegenüber. Solche
Verantwortung besteht, olange WIT 1IrC nıcht als „allgemeıines nstitut für
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3) Er fördert die Gemeinschaft und Zusammenarbeit unter den Gemeinden, 
Ein richtungen und Diensten.

4) Er vertritt die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern in der Öffent-
lichkeit.

5) Er führt die Dekane und Dekaninnen in ihr Amt ein, tauscht mit ih-
nen Erfahrungen aus und berät mit ihnen über gemeinsame Aufgaben 
(Dekanekonfe renzen!).

6) Er vollzieht Ordinationen und Visitationen im Kirchenkreis.
7) Er hat das Recht, Einweihungen vorzunehmen.

Dieses Aufgabenspektrum sehe ich grundsätzlich auf dem Hintergrund von 
CA 28, dem Artikel über die bischöfl iche Gewalt. Das Hauptanliegen dieses 
Bekennt nis-Artikels war da mals – im Jahr 1530 – die Unterscheidung von 
weltlicher und geist licher Gewalt und ist in die sem Sinne kaum ak tuell; ich 
möchte in diesem Zu sam menhang allenfalls auf meine bischöfl iche Aufgabe 
der Vertretung unserer Landes kirche in der Öffentlichkeit hinweisen. Im spi-
rituellen Kern ging es Melanch thon als dem eigentlichen Verfasser stets und 
auch in diesem letzten Artikel des Augs burger Bekenntnisses um die rechte 
Wort ver kündigung und Sakra mentsver waltung selbst: Beide sollen unbeein-
trächtigt zum Zuge kommen können, und dem hat das bischöfl  i che Amt dien-
lich zu sein. Handelt es sich doch um so wertvolle Güter wie die Gabe des 
Heiligen Geistes und das Geschenk der ewigen Gerech tigkeit für den Men-
schen!

Um diese himmlischen Güter zu schützen, obliegt es dem Bischofsamt 
laut CA 28, über die Lehre zu urteilen und Irrlehre zu verwerfen, ja gegebe-
nenfalls Gott lose aus der Ge meinde auszuschließen. Bekanntlich wird vom 
Wächteramt heutzutage nur noch sel ten Gebrauch gemacht. Aber es gehört 
tatsächlich zu den Pfl ichten des bischöfl  ichen Amtes, und die Gefahr besteht, 
dass  seine Vernachlässigung für die Evan ge liums verkündigung Schaden be-
deutet, weil es Schaden zulässt. Ein Beispiel für mein Ein greifen in dieser 
Hinsicht war vor einiger Zeit ein Vortrag des Benediktiner-Paters und Zen-
Meisters Willigis Jäger im Rahmen einer Veranstaltung des Evange li schen 
Bildungswerks in Regensburg. Gerügt habe ich damals in einem Brief an die 
Verantwortlichen, dass nach dem inhaltlich problematischen Vortrag nicht 
einmal eine Mög lichkeit zur Aussprache eingeräumt worden war. Ich denke, 
dass gerade in unserer Zeit des religiösen Pluralismus das bischöfl iche Wäch-
teramt eine wichtige Aufgabe hat. Es geht dabei keineswegs um unzeitgemäße 
Auto ri tätsausübung, son dern um die Wahrnehmung der notwendigen spiri-
tuellen Verantwortung der Kirche und ihrem Herrn selbst gegenüber. Solche 
Ver antwortung besteht, solange wir Kirche nicht als „allgemeines Institut für 
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elıg1on” verstehen wollen, sondern als die (je meınde der VON (iJott Her-
ausgerufenen, die Vorhut der CUl Schöpfung und Bekennerschar iıhres
Herrn SeIn SOl und dartf. sdrücklıc ordert Art 28 In diesem /Zusammen-
hang S0ORdI 7U Ungehorsam gegenüber ordentlich gewählten Bıschöfen auf,

diese „Irren Oder EeIWaAs wıder dıe heilıge chriıft lehren Oder Ordnen““.
Dass be1 ledem SCWI1SS nıcht iırgendwelche Kleinlichkeıiten geht,

dürfte eutnc SeIN. 1eImenr handelt siıch die iıdentitätssıchernde
Bewahrung zentraler Aussagen der ST CcCANenN Botschatft, denen unfer
anderem dıe Heilsbedeutung des Kreuz7es und der uferstehung Jesu C’hrıistı
ehören. 1C VON ungefähr betont dieser CA-Artıkel, dass siıch hiıerbe1i
auch und gerade dıe Bewahrung der CArIiSLTiıchen Freiheıt TE Deshalb
WIT| das bıschöfliche Amt auch In der PAıicht geschen, keine Knechtscha
des (Jesetzes zuzulassen. SO W1IE WIT heutzutage 1ne ausgesprochen tolerante
Staatsverfassung aben, ahber eın Verfassungsschutz auf deren Eunhaltung
achtet, be1 er grundsätzliıchen loleranz des bıschöfliıchen
Wächteramtes In der verfassten Kırche

Vor ahren wurde der emerTıtierte Professor für praktiısche eologıe aus
Peter Jörns eiInem Vortrag Keformatıionstag In die Neupfarrkırche In
Regensburg eingeladen. Im Vorfeld dieses Vortrages außerte ich dem VCI-

anstaltenden an gegenüber einıge edenken, die sıch für miıich AUS der
Kenntni1is der Bücher VON Professor Jörns ergaben.

Vor en Dıingen rachte ich FEinwände VOT die VON ıhm Vertfrefene
Posıtıon, dass notwendig sel, christhcherselts VON der TE SCAHIE
nehmen, der olge C’hristus Urc SeIn stellvertretendes Le1iden Kreuz
die Schuld der Menschen VOT (Jott gesühnt habe

Meıne Befürchtungen, den Inhalt des Vortrages VON Professor Jörns be-
treffend, bestätigten sich.

Im Vorfeld des Vortrages habe ich mi1t dem an und eiInem Vertreter des
Pfarrkapıtels e1in ausführliches espräc. über dıe anlıegende J1heologıe VON

Herrn Jörns eführt. Iheses espräc. dauerte dre1 tunden und rachte 1IUT

eringe Einsıchtsbereitschaft, dass siıch be1 dem edanken VON Professor
Jörns 1ne theolog1isc problematısche Posiıtion handele

Im achgang des Vortrages gab noch mehrere Nachgespräche, dıe
mındest 7U Problembewusstsein führten, dass auch be1 der Einladung VON

Referenten Festveranstaltungen 1mM lıturg1ischen ahmen das Kriterium der
Bekenntnis- und Schriftgemäßheıt nıcht außer cht leiben uUurTtfe

Im Welteren habe ich In mehreren S1ituationen mi1t Pfarrerinnen und Pfar-
IE1N, die siıch den 1 hesen VON Herrn Jörns zugene1gt aben, eindringlıche (1e-
präche geführt und zumındest 7U Teıl e1in iıngehen und e1in Verständniıs für
meılıne theologischen Posıtionen erfahren
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Religion“ verstehen wollen, sondern als die Gemeinde der von Gott Her-
ausgerufenen, die Vorhut der neuen Schöpfung und Be kennerschar ihres 
Herrn sein soll und darf. Ausdrücklich fordert Art. 28 in die sem Zusammen-
hang sogar zum Ungehorsam gegenüber ordentlich gewählten Bischöfen auf, 
so diese „irren oder etwas wider die heilige Schrift lehren oder ord nen“.

Dass es bei alledem gewiss nicht um irgendwelche Kleinlichkeiten geht, 
dürfte deut lich sein. Vielmehr handelt es sich um die identitätssichernde 
Bewahrung zentraler Aussagen der christ lichen Botschaft, zu denen unter 
anderem die Heilsbedeutung des Kreuzes und der Auferstehung Jesu Christi 
gehören. Nicht von ungefähr betont dieser CA-Artikel, dass es sich hierbei 
auch und gerade um die Bewahrung der christlichen Freiheit dreht. Deshalb 
wird das bischöfl iche Amt auch in der Pfl icht gesehen, keine Knechtschaft 
des Gesetzes zuzulassen. So wie wir heutzutage eine ausgesprochen  tolerante 
Staatsverfassung haben, aber ein Verfassungsschutz auf deren Einhaltung 
achtet, so bedarf es bei aller grundsätzlichen Toleranz des bischöfl  ichen 
Wächteramtes in der verfassten Kirche.

Vor Jahren wurde der emeritierte Professor für praktische Theologie Klaus 
Peter Jörns zu einem Vortrag am Reformationstag in die Neupfarrkirche in 
Regensburg eingeladen. Im Vorfeld dieses Vortrages äußerte ich dem ver-
anstaltenden Dekan gegenüber einige Bedenken, die sich für mich aus der 
Kenntnis der Bücher von Professor Jörns ergaben.

Vor allen Dingen brachte ich Einwände vor gegen die von ihm vertretene 
Position, dass es notwendig sei, christlicherseits von der Lehre Abschied zu 
nehmen, der zu Folge Christus durch sein stellvertretendes Leiden am Kreuz 
die Schuld der Menschen vor Gott gesühnt habe.

Meine Befürchtungen, den Inhalt des Vortrages von Professor Jörns be-
treffend, bestätigten sich.

Im Vorfeld des Vortrages habe ich mit dem Dekan und einem Vertreter des 
Pfarrkapitels ein ausführliches Gespräch über die anliegende Theologie von 
Herrn Jörns geführt. Dieses Gespräch dauerte drei Stunden und brachte nur 
geringe Einsichtsbereitschaft, dass es sich bei dem Gedanken von Professor 
Jörns um eine theologisch problematische Position handele.

Im Nachgang des Vortrages gab es noch mehrere Nachgespräche, die zu-
mindest zum Problembewusstsein führten, dass auch bei der Einladung von 
Referenten zu Festveranstaltungen im liturgischen Rahmen das Kriterium der 
Bekenntnis- und Schriftgemäßheit nicht außer Acht bleiben dürfe.

Im Weiteren habe ich in mehreren Situationen mit Pfarrerinnen und Pfar-
rern, die sich den Thesen von Herrn Jörns zugeneigt haben, eindringliche Ge-
spräche geführt und zumindest zum Teil ein Eingehen und ein Verständnis für 
meine theologischen Positionen erfahren.
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Ich stehe dazu, dass MNSNSCIC Kırchenstruktur In Olchen Fällen nıcht auf
dıszıplınarısche Zurechtwe1isung, sondern auf die Euinsichtstähigkeit VON

Gesprächspartnern verwelise ahber eutnc arauf, dass dies 1ne manch-
mal höchst MUNEVOINE und 1mM rgebni1s besche1i1dene Angelegenheıt SeIn annn
e Formel AUS 28 „sıne V1 humana, sed verbo“ d1v1ino, dıe ermann

Lhem aufgegriffen hat und auf die Kurzformel „Sıne V1 sed verbo“ reduzlert
hat, meınnt ]Ja nıcht, dass 1111A0 In der Kırche 1IUT auf dıe Überzeugungskraft
und nıcht auf die diszıplınarısche (ijewalt bauen solle, sondern me1ı1nnt In selner
ausführlhichen Form „Sıne V1 humana, sed verbo““ d1ıv1ıno, dass die Leıitung der
(jemel1nde prımär Urc die Verkündigung des Wortes (jottes statthnden und
d1ese In eindeutiger Bındung die chriıft und das Bekenntnis folgen SO

Sodann Yrklärt 28, dass dıe 1SCHNHOTEe auf UOrdnung halten sollten, „„da-
mıt ordentlich In der Kırche zugehe”. Solche UOrdnung gehört siıch In der
christlichen Versammlung der 1e und des Friedens wıllen, und dem-
entsprechend ilt e E den Bıschöfen gehorsam SeIN. In diesem Kontextf
sehe ich auch meı1ıne ufgaben der Beratung, des Irostes und der geschwıSs-
terliıchen Ermahnung SOWIE der ınführung und Begleitung VON Dekanınnen
und Dekanen

Lhese Aufgabe WIT| VON M1r auch In regelmäßıigen 1enstbesprechungen
und auch genannten Jahresmitarbeitendengesprächen mi1t den Dekanın-
TICTH und Dekanen wahrgenommen. Wiıchtig für dıe usübung dieser Funk-
thonen 1sSt auch meın rfahrungshintergrun AUS langJährıger Jätıgkeıt als
(GGeme1indepfarrer. Lheser Hıntergrund ermöglıcht immer wlieder, Perspek-
t1ven zurechtzurücken und das ge1istlıche und leıtende ırken In den (1e-
meı1ınden konkretisieren.

egen Ende des A-Artıkels über dıe Bıschofsgewalt 1sSt VON der Aufgabe
die Rede, „„dıe Einıgkeit christlicher Kırchen erhalten“ und Jedes chısma
verhüten helfen Ihese Öökumeniıische Perspektive Wl Melanc  on sehr
wichtig, und 1E€ 18g auch MIr csechr Herzen, selhst WENNn 1E€ In UNSCICT

Kırchenverfassung nıcht ausdrücklich den ufgaben eINes KReg1i0nalbı-
schofs 79 Be1ispielswe1ise habe ich vorletzte OC einen Öökumenıischen
(ijottesdienst In Fuichstätt mıtgestaltet. Später hat Melanchthon einmal dazu
aufgefordert, die Amtsınhaber e1ner Kırchenleitung recht verstehen, dıe
wahren Wagenlenker erkennen und auf 1hr Wettrennen CHAU achtzuha-
ben Lhese Rede VO enken und Wettrennen ich für eın schönes Bıld,
das auch das Feld der Okumene guL beschreıibt Ist nıcht es Mıteilnander-
Kıngen zwıischen den verschliedenen Kırchen eın ‚„ Wettrennen“ VOT dem Heırn

ıhm Ehren ?
Wovon der Schluss-Artikel der dl eın Wort verlıert, das IsSt die bI-

schöfliche Aufgabe der ()rdınatıon. e1 Wl diese Melanc  On csechr wıich-
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Ich stehe dazu, dass unsere Kirchenstruktur in solchen Fällen nicht auf 
disziplinarische Zurechtweisung, sondern auf die Einsichtsfähigkeit von 
Gesprächspartnern setzt, verweise aber deutlich darauf, dass dies eine manch-
mal höchst mühevolle und im Ergebnis bescheidene Angelegenheit sein kann. 

Die Formel aus CA 28 „sine vi humana, sed verbo“ divino, die Hermann 
Diem aufgegriffen hat und auf die Kurzformel „sine vi sed verbo“ reduziert 
hat, meint ja nicht, dass man in der Kirche nur auf die Überzeugungskraft 
und nicht auf die disziplinarische Gewalt bauen solle, sondern meint in seiner 
ausführlichen Form „sine vi humana, sed verbo“ divino, dass die Leitung der 
Gemeinde primär durch die Verkündigung des Wortes Gottes stattfi nden und 
diese in eindeutiger Bindung an die Schrift und das Bekenntnis folgen solle.

Sodann erklärt Art. 28, dass die Bischöfe auf Ordnung halten sollten, „da-
mit es ordentlich in der Kirche zugehe“. Solche Ordnung gehört sich in der 
christlichen Ver sammlung um der Liebe und des Friedens willen, und dem-
entsprechend gilt es, den Bischöfen gehorsam zu sein. In diesem Kontext 
sehe ich auch meine Aufgaben der Beratung, des Trostes und der geschwis-
terlichen Ermahnung sowie der Einfüh rung und Begleitung von Dekaninnen 
und Dekanen.

Diese Aufgabe wird von mir auch in regelmäßigen Dienstbesprechungen 
und auch so genannten Jahresmitarbeitendengesprächen mit den Dekanin-
nen und Dekanen wahrgenommen. Wichtig für die Ausübung dieser Funk-
tionen ist auch mein Erfahrungshintergrund aus langjähriger Tätigkeit als 
Gemeindepfarrer. Dieser Hintergrund ermöglicht es immer wieder, Perspek-
tiven zurechtzurücken und das geistliche und leitende Wirken in den Ge-
meinden zu konkretisieren. 

Gegen Ende des CA-Artikels über die Bischofsgewalt ist von der Aufgabe 
die Rede, „die Einigkeit christlicher Kirchen zu erhalten“ und jedes Schisma 
verhüten zu helfen. Diese ökumenische Perspektive war Melanchthon sehr 
wichtig, und sie liegt auch mir sehr am Herzen, selbst wenn sie in unserer 
Kirchenverfassung nicht ausdrücklich zu den Aufgaben eines Regional bi-
schofs zählt. Beispielsweise habe ich vorletzte Wo che einen ökumenischen 
Gottes dienst in Eichstätt mitgestaltet. Später hat Melanch thon einmal dazu 
aufgefordert, die Amtsinhaber einer Kirchenleitung recht zu ver stehen, die 
wahren Wagenlenker zu erkennen und auf ihr Wettrennen genau achtzuha-
ben. Diese Rede vom Lenken und Wettrennen halte ich für ein schönes Bild, 
das auch das Feld der Ökumene gut beschreibt. Ist nicht alles Miteinander-
Ringen zwi schen den verschiedenen Kirchen ein „Wettrennen“ vor dem Herrn 
– ihm zu Ehren?

Wovon der Schluss-Artikel der CA gar kein Wort verliert, das ist die bi-
schöfl iche Aufgabe der Ordination. Dabei war diese Melanchthon sehr wich-
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S SE WESCH. BEeVvVOor DIL. 560) In der Wıttenberger Schlosskırche
seine letzte Ruhestätte fand, teljerte 11A0 In der Stadtkırche einen Irauergot-
tesdienst, und e1 wurde der Darg des Verstorbenen CHAU der Stelle VOT

dem Itar nıedergesetzt, der Melanchthon knıen pflegte, WENNn seine
chüler 7U „Amt der Wortverkünd1iıgung und Sakramentsverwaltung” ( -

Ainıjert wurden. Als E xamınator und lıturgıscher Urdinationszeuge Wl e E
OÖbwohl selhest nıcht ordınılert, der Berufung CUl Amtsträger entsche1-
dend beteiligt. Er hat dies erns D  IILIEL  9 we1l für ıhn das Amt der 1IrC
1Ne gÖöttliıche tıftung WAl. Ich verstehe die ()rdınation SallZ 1mM Sinne Me-
anchthons und nehme be1 jedem arrer und jJeder Pfarrerin die ()rdınation
selhest VOL.

Im vorauslaufenden rdiınatiıonsgespräch gcht mıt großer Intensıtät
die geistliche B1o0graphie und das theologische erden der ()rdınandınnen
und ()rdınanden Hıerbeli edeute ich meılınen (Gesprächspartnern, dass In
diesem espräc 190288 (janze geht und nıcht 1IUT einen tfreundlıchen Aus-
tausch theologischer E1inschätzungen und Meınungen. In diesem espräc.
geht auch dıe Mahnung, dass die Verpflichtung auf chriıft und Be-
kenntnis VON der Pfarrerin/vom arrer abverlangt, das Wort (jottes auch
dann lauter und eın verkünden, WENNn dem Innere / weiıfel und Anftech-

entgegenstehen. ESs 1sSt MIr SALZ wichtig, den Verpflichtungscharakter
der ()rdınation betonen und ıhn meınen (Gesprächspartnern einzuschärten.

Lhese Perspektive des geistlichen Amtes 1sSt be1 vielen Kandıdatınnen und
Kandıdaten für das ge1istliıche Amt VON iıhrer hıs er erfolgten Ausbildung
wen1g 1mM 1C und ann 1mM espräc. mıt M1r Ja auch lediglich eINZE-
führt, bestenfalls erwähnt werden. Ich mache aber dıe Ertfahrung, dass die-
SCT 1ne esprächsgang durchaus VON essenzIieller ırkung für 1ne Pfar-
rersbiographie SeIn annn

Desgleichen bın ich auch bestrebt, jede Berufung und Beauftragung einer
Prädıkantın und eINES Prädıkanten selher vorzunehmen, eutnc
chen, dass die ahrnehmung des Amtes der Wortverkündıigung und der
Verwaltung des Sakraments des eiılıgen endmahils Urc diesen Per-
sonenkreıs In selner Wırkungsweılse und In selner Bedeutung der Aufgabe 1mM
Lhenst des Pfarrers In nıchts nachsteht.

Ich mache be1 dieser Vorgehenswelse nıcht 1IUT posıtıve rfahrungen mıt
den Prädıkantinnen und Prädıkanten, dıe ıhren Lhenst adurch besonders C
schätzt sehen, sondern erlehe auch, dass ich dieses Amt 1mM Öökumenıischen
Kontext verständlich und plausıbel machen annn

Vor einer OC habe ich einen Prädıkanten eingeführt. Im Anschluss da-
nach gab eın Interessantes espräc. mi1t einem katholischen andtags-
abgeordneten, eiInem katholischen arrer und emeıindeglıedern. e1
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tig gewesen. Bevor er am 21. April 1560 in der Wittenberger Schlosskirche 
seine letzte Ruhestätte fand, feierte man in der Stadtkirche einen Trauergot-
tesdienst, und dabei wurde der Sarg des Verstorbenen genau an der Stelle vor 
dem Altar niedergesetzt, an der Melanchthon zu knien pfl egte, wenn seine 
Schüler zum „Amt der Wortver kün digung und Sakramentsverwaltung“ or-
diniert wurden. Als Examinator und liturgischer Ordinationszeuge war er, 
obwohl selbst nicht ordiniert, an der Berufung neuer Amts träger entschei-
dend beteiligt. Er hat dies ernst genommen, weil für ihn das Amt der Kirche 
eine göttliche Stiftung war. Ich verstehe die Ordination ganz im Sinne Me-
lanchthons und nehme bei jedem Pfarrer und jeder Pfarrerin die Ordination 
selbst vor.

Im vorauslaufenden Ordinationsgespräch geht es mit großer Intensität um 
die geistliche Biographie und das theologische Werden der Ordinandinnen 
und Ordinanden. Hierbei bedeute ich meinen Gesprächspartnern, dass es in 
diesem Gespräch ums Ganze geht und nicht nur um einen freundlichen Aus-
tausch theologischer Einschätzungen und Meinungen. In diesem Gespräch 
geht es auch um die Mahnung, dass die Verpfl ichtung auf Schrift und Be-
kenntnis von der Pfarrerin/vom Pfarrer abverlangt, das Wort Gottes auch 
dann lauter und rein zu verkünden, wenn dem innere Zweifel und Anfech-
tungen entgegenstehen. Es ist mir ganz wichtig, den Verpfl ichtungscharakter 
der Ordination zu betonen und ihn meinen Gesprächspartnern einzuschärfen.

Diese Perspektive des geistlichen Amtes ist bei vielen Kandidatinnen und 
Kandidaten für das geistliche Amt von ihrer bis daher erfolgten Ausbildung 
wenig im Blick und kann im Gespräch mit mir ja auch lediglich einge-
führt, bestenfalls erwähnt werden. Ich mache aber die Erfahrung, dass die-
ser eine Gesprächsgang durchaus von essenzieller Wirkung für eine Pfar-
rersbiographie sein kann.

Desgleichen bin ich auch bestrebt, jede Berufung und Beauftragung  einer 
Prädikantin und eines Prädikanten selber vorzunehmen, um deutlich zu ma-
chen, dass die Wahrnehmung des Amtes der Wortverkündigung und der 
Verwaltung des Sakraments des Heiligen Abendmahls durch diesen Per-
sonenkreis in seiner Wirkungsweise und in seiner Bedeutung der Aufgabe im 
Dienst des Pfarrers in nichts nachsteht.

Ich mache bei dieser Vorgehensweise nicht nur positive Erfahrungen mit 
den Prädikantinnen und Prädikanten, die ihren Dienst dadurch besonders ge-
schätzt sehen, sondern erlebe auch, dass ich dieses Amt im ökumenischen 
Kontext verständlich und plausibel machen kann.

Vor einer Woche habe ich einen Prädikanten eingeführt. Im Anschluss da-
nach gab es ein interessantes Gespräch mit einem katholischen Land tags-
abgeordneten, einem katholischen Pfarrer und Gemeinde glie dern. Dabei 
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wurde der katholische arrer efragt, O9 eın OÖOlches Amt W1IE das eINESs
Prädıkanten In der evangelıschen Kırche auch be1 den Katholiken gäbe Er
hat darauf sehr sorgfältig und faır geAaNLWOTTEL und das Amt eINes Prädıkanten
mıt dem der möglıchen Amtsstellung der VITr1 probatı In der katholischen
1IrC In Zusammenhang gebracht. Solche sorgfältigen esprächsgänge auf
den Weg bringen, erachte ich als 1ne der SALZ wesentlichen ufgaben des
Bıschofsamtes In der Reg1o0n.

Hınausgehend über die Perspektive VON 28 möchte ich abschheßend
noch ein1ge wen1ige Aspekte des bıschöfliıchen Amltes In der KReg10n, W1IE
ich 1E wahrnehmen kann, erwähnen und sk1ı771eren.

Wenn unfer die ufgaben des KRegionalbıschofs gerechnet wird, dıe
(jemennschaft und dıe /Zusammenarbeıt unfer den GGemeıinden, E1inrichtungen
und I )hensten fördern, 1sSt hlermıit eın außerst WeIltes Feld der Arbeiıt
eINes KRegionalbıschofs beschrieben Hierzu gehört sowohl das Eingreifen In
Geme1indekonfliıkte, das Ausüben VON Diszıplınarmaßnahmen, das ständıge
sorgfältige espräc mi1t den Kırchenvorstäiänden beım Eiıntreten VON qkan-
Ze1 auf Pfarrstellen und dıe Visıtation VON (jeg meınden und E1inrichtungen.

Lheser Visitationsaufgabe suche ich regelmäßig und Intens1iv nachzukom-
1111 und SETIZ7E e1 Schwerpunkte des Besuchs, die ich Urc alle eka-
natshbezirke durchhalte Meın etzter Viısıtationsschwerpunkt der C VadllSC-
lısche Relıgionsunterricht. Hıerzu habe ich verschliedene Unterrichtsstunden
besucht, das espräc mıt den Relıgionslehrkräften und den Schulleitungen
esucht und dıe jJeweıiligen Arbeitsgemeinschaften der Religionslehrkräfte
besucht, dort Vorträge gehalten und miıich der IDhskussion gestellt.

Solche Orm der Präsenz, spezle. In kırchlichen Aufgabenfeldern, WIT|
allerbestens ADSCHOLU und nıcht 1IUT als Zeichen der OfTft benannten
Wertschätzung verstanden, sondern auch als sorgfältige Wahrnehmung bI-
schöflicher ufgaben 1mM 1NDIIC auf dıe Beteiligung des Regionalbıschofs

den Sitzungen des Landeskırchenrats, In dem ]Ja auch immer wıeder über
pädagogıische Perspektiven und UÜrlientierungen entscheiden 1st

BEeVvVOr ich miıich dem ema Religionsunterricht visıtatorıisch zugewandt
habe, galt meın Augenmerk VOT en Dıingen auch d1i1akonıischen 1 hemen
ESs 1sSt und bleibt nıcht 1IUT 1mM I1ırchNhenNKrTEIS KRegensburg 1ne kontinujerliche
Aufgabe, den Zusammenhang VON LHakonıe und (je meınde In Anegrıff
nehmen und Ördern und Urc vermiıttelndes und kollegiales espräc.
alsche Differenzierungen korrigleren.

Wenn 1mM Welteren EL dass der Kegionalbıscho die evangelısch-
Iutherische 1IrC In der Öffentlichkeit vertrıtt, 1sSt hlermıit eın WeIltes
Aufgabenfel beschrieben Im bayeriıschen polıtıschen und gesellschaft-
lıchen Alltag spielt die 1IrC nach WI1IE VOT 1ne große I hes IsSt Urc
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wurde der katholische Pfarrer gefragt, ob es ein solches Amt wie das eines 
Prädikanten in der evangelischen Kirche auch bei den Katholiken gäbe. Er 
hat darauf sehr sorgfältig und fair geantwortet und das Amt eines Prä dikanten 
mit dem der möglichen Amtsstellung der viri probati in der katholischen 
Kirche in Zusammenhang gebracht. Solche sorgfältigen Gesprächs gänge auf 
den Weg zu bringen, erachte ich als eine der ganz wesentlichen Aufgaben des 
Bischofsamtes in der Region.

Hinausgehend über die Perspektive von CA 28 möchte ich abschließend 
noch einige wenige Aspekte des bischöfl ichen Amtes in der Region, so wie 
ich sie wahrnehmen kann, erwähnen und skizzieren.

Wenn es unter die Aufgaben des Regionalbischofs gerechnet wird, die 
Gemeinschaft und die Zusammenarbeit unter den Gemeinden, Einrichtungen 
und Diensten zu fördern, so ist hiermit ein äußerst weites Feld der Arbeit 
 eines Regionalbischofs beschrieben. Hierzu gehört sowohl das Eingreifen in 
Gemeindekonfl ikte, das Ausüben von Disziplinarmaßnahmen, das ständige 
sorgfältige Gespräch mit den Kirchenvorständen beim Eintreten von Vakan-
zen auf Pfarrstellen und die Visitation von Gemeinden und Einrichtungen.

Dieser Visitationsaufgabe suche ich regelmäßig und intensiv nachzukom-
men und setze dabei Schwerpunkte des Besuchs, die ich durch alle Deka-
natsbezirke durchhalte. Mein letzter Visitationsschwerpunkt war der evange-
lische Religionsunterricht. Hierzu habe ich verschiedene Unterrichtsstunden 
besucht, das Gespräch mit den Religionslehrkräften und den Schulleitungen 
gesucht und die jeweiligen Arbeitsgemeinschaften der Religionslehrkräfte 
besucht, dort Vorträge gehalten und mich der Diskussion gestellt.

Solche Form der Präsenz, speziell in kirchlichen Aufgabenfeldern, wird 
allerbestens angenommen und nicht nur als Zeichen der so oft benannten 
Wertschätzung verstanden, sondern auch als sorgfältige Wahrnehmung bi-
schöfl icher Aufgaben im Hinblick auf die Beteiligung des Regionalbischofs 
an den Sitzungen des Landeskirchenrats, in dem ja auch immer wieder über 
pädagogische Perspektiven und Orientierungen zu entscheiden ist.

Bevor ich mich dem Thema Religionsunterricht visitatorisch zugewandt 
habe, galt mein Augenmerk vor allen Dingen auch diakonischen Themen. 
Es ist und bleibt nicht nur im Kirchenkreis Regensburg eine kontinuierliche 
Aufgabe, den Zusammenhang von Diakonie und Gemeinde in Angriff zu 
nehmen und zu fördern und durch vermittelndes und kollegiales Gespräch 
falsche Differenzierungen zu korrigieren.

Wenn es im Weiteren heißt, dass der Regionalbischof die evangelisch-
lutherische Kirche in der Öffentlichkeit vertritt, so ist hiermit ein weites 
Aufgabenfeld beschrieben. Im bayerischen politischen und gesellschaft-
lichen Alltag spielt die Kirche nach wie vor eine große Rolle. Dies ist durch 
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die nach W1IE VOT hohe Yraäsen7Z der katholischen 1IrC 1mM Öffenthchen en
In Bayern In vielerle1i Welse mıt vorgegeben

hber auch In den überwıegend evangelıschen Kegionen 1sSt der kırchliche
Gestaltungsanteıl Öftfentlichen en nach W1IE VOT sehr hoch

ESs einer unverkrampften und aren ahrnehmung di1eser Aufgabe.
I hes beginnt be1 der klaren außeren Kenntliıchmachung des VON eiInem VCI-

Trefenen Amltes Urc entsprechende Amtskleidung hıs hın £UT bereitwillı-
CI UÜbernahme VON nfragen kırchlichen Segnungen, ftentlichen Be-
sınnungen ge1istlicher Art und auch theologisch-ethischer Vorträge VOT den
unterschiedhlichsten tTemlen und Einrichtungen.

ESs IsSt In Bayern guL möglıch, Oohne eu Öftfentlichen enAnteıl
nehmen. Ieses Beteilgtsein WIT| SeItens polıtıscher und gesellschaftlıcher
Verantwortlicher nach W1IE VOT weıtgehend In arer und tfreundlıcher We1lse
W3hrgenommen und auch Urc protokollarısche Höflichkeit tfreundlıch be-
ANLWOTTEeT

Das en VON der bıschöfliıchen Aufgabe bestimmter Pfarrerinnen und
Pfarrer und das Praktız1eren dieser Aufgabe 1sSt 1mM Alltag UNSCICT (jeg meınden
7U rößten Teı1l hoch geschätzt und POSI1tLV Welhrgenommen. ESs ahber
auch immer wıieder der nachdrück ı  en Bekräftigung und Vergewi1sserung
der Notwendigkeıt bıschöfliıchen andelns 1mM Alltag UNSCICT Kırche, zumal

nıcht gerade wen1ge Stimmen 1DL, die einen nach meınem Dafürhalten
Aalschen Gegensatz aufbauen zwıischen synodaler und bıschöflicher Kırchen-
eıtung

Das S ynodalpriınzıp leuchtet normalen evangelıschen Seelen cher e1in als
das bıschöfliche Prinzıp Wenn aber das bıschöfliche Prinzıp mi1t sorgfältigem
und klar tormuhertem Selbstbewusstsein ausgeübt wird, nach MmMe1-
1ICT ahrnehmung große Zustimmung, wırd 1' In Anspruch D  IILIEL
und In selner dıiıenenden Funktion für das kırchliche Gesamtgeschehen doch
freundlıch und nachhaltıg respektiert und akzeptiert.
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die nach wie vor hohe Präsenz der katholischen Kirche im öffentlichen Leben 
in Bayern in vielerlei Weise mit vorgegeben.

Aber auch in den überwiegend evangelischen Regionen ist der kirch liche 
Gestaltungsanteil am öffentlichen Leben nach wie vor sehr hoch.

Es bedarf einer unverkrampften und klaren Wahrnehmung dieser Aufgabe. 
Dies beginnt bei der klaren äußeren Kenntlichmachung des von einem ver-
tretenen Amtes durch entsprechende Amtskleidung bis hin zur bereitwilli-
gen Übernahme von Anfragen zu kirchlichen Segnungen, öffentlichen Be-
sinnungen geistlicher Art und auch theologisch-ethischer Vorträge vor den 
unterschiedlichsten Gremien und Einrichtungen.

Es ist in Bayern gut möglich, ohne Scheu am öffentlichen Leben Anteil zu 
nehmen. Dieses Beteiligtsein wird seitens politischer und gesellschaftlicher 
Verantwortlicher nach wie vor weitgehend in klarer und freundlicher Weise 
wahrgenommen und auch durch protokollarische Höfl ichkeit freundlich be-
antwortet.

Das Reden von der bischöfl ichen Aufgabe bestimmter Pfarrerinnen und 
Pfarrer und das Praktizieren dieser Aufgabe ist im Alltag unserer Gemeinden 
zum größten Teil hoch geschätzt und positiv wahrgenommen. Es bedarf aber 
auch immer wieder der nachdrücklichen Bekräftigung und Vergewisserung 
der Notwendigkeit bischöfl ichen Handelns im Alltag unserer Kirche, zumal 
es nicht gerade wenige Stimmen gibt, die einen nach meinem Dafürhalten 
falschen Gegensatz aufbauen zwischen synodaler und bischöfl icher Kirchen-
leitung.

Das Synodalprinzip leuchtet normalen evangelischen Seelen eher ein als 
das bischöfl iche Prinzip. Wenn aber das bischöfl iche Prinzip mit sorgfältigem 
und klar formuliertem Selbstbewusstsein ausgeübt wird, fi ndet es nach mei-
ner Wahrnehmung große Zustimmung, wird gerne in Anspruch genommen 
und in seiner dienenden Funktion für das kirchliche Gesamtgeschehen doch 
freundlich und nachhaltig respektiert und akzeptiert.
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